


Musterschreiben an den zuständigen Bezirksschornsteinfeger zur Datenerhebung im Rahmen der Kommunalen Wärmeplanung

[bookmark: _Hlk216340198][Hinweis: Direkt an den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger adressieren] 

Betreff: Kommunale Wärmeplanung: Datenerhebung gemäß § 10 Absatz 1 Wärmeplanungsgesetz (WPG) für die Bestandsanalyse nach § 15 WPG 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit Inkrafttreten des Wärmeplanungsgesetzes (WPG) am 1.Januar 2024 und der Sächsischen Wärmeplanungsverordnung (SächsWPVO) am 3. Juli 2025 sind die rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Wärmeplanung im Freistaat Sachsen geschaffen. Der Gesetzgeber hat die Aufgabe der Wärmeplanung den Gemeinden als planungsverantwortliche Stelle übertragen. Sie nehmen die Aufgaben als Pflichtaufgabe wahr.
Gemäß § 10 Absatz 1 WPG sind die planungsverantwortlichen Stellen befugt, Daten im Rahmen der Bestandsanalyse (§ 15 WPG) sowie der Potenzialanalyse (§ 16 WPG) zu verarbeiten, soweit dies für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist. Auskunftspflichtig gegenüber der planungsverantwortlichen Stelle ist gemäß § 11 Absatz 1 Nummer 3 WPG der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger.
Hiermit bitten wir Sie als bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger im Sinne des § 8 des Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes (SchfHwG) um die Übermittlung der Daten zu dezentralen Wärme-Erzeugungsanlagen mit Verbrennungstechnik nach § 15 WPG. 
Bitte nutzen Sie das Aggregationstool Ihres Softwareherstellers. Sollten Sie Ihre Daten nicht automatisiert auswerten, finden Sie im Bericht „Datenaggregation nach dem WPG“ sowie in der Excel-Anleitung „Anleitung: Tool zur Datenaggregation nach dem WPG“ auf den Seiten des Kompetenzzentrums Kommunale Wärmewende eine Hilfestellung.  
Die Auskünfte nehmen wir bevorzugt in elektronischen und/oder maschinenlesbaren Formaten entgegen. [Hinweis: ggf. weitere Hinweise ergänzen, z.B. Datenformat wie CSV, Übermittlung über SiDaS oder KISA-Datenaustauschplattform der Kommunen o.a.]  
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